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Energietechnik B Niederspannungsanlagen

Die derzeitigen Dokumente IEC 364, die sich fur die Schweiz in den Niederspannungs-
Installationsnormen des SEV (NIN, SEV 1000-3) niederschlagen, sind fir das Installa-
tionsgewerbe sehr schwer verstandlich und eher praxisfremd. Ihre baldige Neufassung
durch die zustdndigen internationalen Normengremien drangt sich auf. Im Interesse
eines sicheren Umgangs mit der Elektrizitat sollte darin den langjahrigen Erfahrungen
auf diesem Gebiet und den heutigen technischen Méglichkeiten so gut wie méglich

Rechnung getragen werden.

Revisionshediirftige Niederspannungs-
Installationsnormen

Die Entwicklung der Schutzmassnahmen gegen gefahrliche Beriihrungsstrome
war und ist in der Schweiz eine Daueraufgabe
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Bedingt durch die bisher international
wenig koordinierte Entwicklung der Instal-
lationspraxis ist eine Harmonisierung der
Installationsnormen eine dusserst schwieri-
ge Angelegenheit. Dazu kommt leider, dass
bei der Ausarbeitung der internationalen
Errichtungsnormen fiir Niederspannungs-
anlagen viele Landesvertreter ihre Auf-
gaben in den Normungsgremien darin
sehen, ihre nationalen Schutzmassnahmen
und Philosophien auf Kosten der anderen
durchzusetzen. Die Folge davon ist, dass
die derzeitigen Dokumente IEC 364, wel-
che man fiir die Schweiz in den Nieder-
spannungs-Installationsnormen des SEV
(NIN, SEV 1000-3) wiederfindet, eher
praxisfremd, unsystematisch und sehr
schwer verstdndlich sind. Vorstosse fiir
eine Vereinfachung und Harmonisierung
dieser Normen, wie etwa der Artikel von
G. Biegelmeier [1], verdienen deshalb
Unterstiitzung. In diesem Zusammenhang
diirfte interessieren, wie sich die Schutz-
massnahmen in Niederspannungsanlagen,
insbesondere die Massnahmen gegen ge-
fahrliche Beriihrungsstrome (friiher Beriih-
rungsspannungen), in der Schweiz entwik-
kelt haben und welche Schlussfolgerungen
daraus gezogen werden konnen. Aufgrund
dieser Erfahrungen und Uberlegungen las-
sen sich in den zustdndigen internationalen

Normengremien vielleicht Fehlentscheide
vermeiden.

Die Anfénge der schweizerischen
Sicherheitsvorschriften
fiir elektrische Einrichtungen

Die Gestaltung von Sicherheitsvor-
schriften und deren Auswirkungen ldsst
sich in der Schweiz gut zuriickverfolgen.
Der Schweizerische Elektrotechnische
Verein (SEV) hat sich ndmlich seit seiner
Griindung im Jahre 1889 bis heute mit
der Sicherheit elektrischer Einrichtungen
befasst, wobei er stets auf kompetente
Fachleute der Elektrizititswerke, des In-
stallationsgewerbes und der Industrie zu-
riickgreifen konnte. Zudem wurde sein am
1. April 1898 eroffnetes  Starkstrom-
inspektorat auf den 1.Februar 1903 als
amtliche Kontrollstelle bezeichnet. Ab die-
sem Zeitpunkt wurden die durch Elektrizi-
tdt verursachten Unfille und Schadenfille
gesamtschweizerisch erfasst und ausge-
wertet. Notigenfalls konnten Sofortmass-
nahmen getroffen werden, um weiteren
Schaden zu vermeiden [2; 3].

Nach den Aufzeichnungen des Starkstrom-
inspektorates waren zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, also noch bei einer spirlichen
Elektrifizierung von Industrie und Haus-
halt, vergleichsweise recht viele Todesflle
zu beklagen. Auffillig ist, dass bis Ende der
siebziger Jahre das Jahresmittel der Todes-
fille stets etwa gleich hoch, némlich bei

47



Normen

etwa 20, lag [4]. Relativ, das heisst bezogen
auf den Stromkonsum, sanken die Unfall-
zahlen allerdings sehr stark ab. In den
letzten 20 Jahren konnte alsdann sogar in
absoluten Zahlen ein starker Riickgang
beobachtet werden.

Diese Statistiken konnten den Eindruck
erwecken, die angeordneten Schutzmass-
nahmen hitten nicht gegriffen. Trotz gutem
Willen wurden tatsichlich auch einige
sicherheitstechnische Fehlentscheide ge-
troffen. Hierfiir waren verschiedene Griinde
verantwortlich, vorab aber mangelhaftes
Wissen iiber die Faktoren, die zu fatalen
Ereignissen fiihren konnen. Als man spiter
bessere, aber doch nicht umfassende
Kenntnisse besass, wurden verschiedene
Systemwechsel vorgenommen, die sich erst
nach mehreren Korrekturen und nach lin-
geren Ubergangszeiten positiv auswirkten.

Anfinglich legte man das Hauptgewicht
auf den Schutz gegen direktes Beriihren.
Fiir die damals vorherrschenden festen
Beleuchtungsanlagen waren auch keine
anderen Massnahmen notwendig. Als die
ersten transportablen Gerite, vorab Hand-
lampen, erschienen, begniigte man sich mit
einfachen zweipoligen Steckdosen. Die
Gehiuse der grossen Motoren in Industrie
und Gewerbe, die vorwiegend Transmis-
sionen antrieben, hatte man zu «erden».
Uber die Wirksamkeit solcher Erdungen
(bei damals in Dreieck geschalteten Wick-
lungen der speisenden Transformatoren)
konnte aber wohl niemand ausreichend
Bescheid geben.

Erste Erfahrungen
mit der Schutzerdung

Mit dem sprunghaften Anstieg elektro-
technischer Anwendungen nach dem

Ersten Weltkrieg waren die Elektrizitits-
werke (EVU) gendtigt, ihre Netze auszu-
bauen. Es entstanden die Drehstromnetze
mit mitgefithrtem «Nulleiter». Einheitliche
Spannungen bestanden noch nicht, doch
stand die Spannung 145/250 V im Vorder-
grund. Nun gab es vermehrt Unfille durch
indirektes Beriihren. Man glaubte, dem
Ubel durch Einfiihrung der «Schutz-
erdung» begegnen zu konnen. Die Sekun-
ddrwicklungen der speisenden Transfor-
matoren wurden in Stern geschaltet und der
Sternpunkt geerdet. Auch die metallenen
Gehduse von Motoren und Apparaten in den
Installationen wurden iiber die néchste
Wasserleitung im Hause oder iiber separat
verlegte Metallteile an Erde gelegt.

Die Schutzerdung hat die Erwartungen
nicht erfiillt. Vielmehr hat sie zahlreiche
Menschen- und Tierleben gefordert und zu
vielen Brinden Anlass gegeben. Eigentlich
hitte man zum vornherein wissen kdnnen,
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dass sie nicht zu geniigen vermag. Die
durch hohe Erderwiderstinde auf relativ
kleine Werte begrenzten Fehlerstrome
brachten nur ausnahmsweise Uberstrom-
unterbrecher zum Ansprechen, so dass die
Strome tage-, ja gar wochenlang weiter-
flossen. An den Erdern, meist in den
Hausinstallationen,  standen  gefihrlich
hohe Spannungen an. Durch Propagierung
der «Spannungswaage», das heisst durch
Abstimmen der Erderwiderstinde im Feh-
lerstromkreis auf ein festes Verhiltnis,
glaubte man, die hohen Fehlerspannungen
aus den Hausinstallationen verbannen zu
konnen. Doch diese Massnahme blieb
meist Theorie. Wo sie noch spielte, ver-
schob man die Gefahr einfach in die Trafo-
oder Generatoranlagen.

In den dreissiger Jahren konstruierte der
Ziircher Ingenieur Ryf eine Verbindungs-
muffe zur Uberbriickung der schlecht
leitenden «gestemmten» Stdsse von guss-
eisernen Wasserleitungen. Dank Subven-
tionierung durch die Elektrizititswerke
und die PTT wurden nun die im Erdreich
liegenden Wasserleitungen systematisch
mit solchen sogenannten Ryf-Verbindern
versehen. Ganz abgesehen davon, dass die
Erderwiderstinde auf die Grossenordnung
von 2 bis 3 Q absanken, vermochten die
stark angestiegenen Fehlerstrome die da-
mals vorherrschenden Sicherungen spite-
stens innert einiger Sekunden durch-
zuschmelzen. Die Schutzerdung schien
gerettet. Rund 30% der schweizerischen
Elektrizititswerke behielten denn auch die
Schutzerdung bis in die achtziger Jahre
hinein bei. Die mit Ryf-Verbindern ver-
sehenen Wasserleitungen eigneten sich
auch zur Erdung von Hochspannungs-
einrichtungen, ohne dass man befiirchten
musste, dass gefihrliche Spannungen in die
Hausinstallationen hineingetragen wiirden.
Leider standen die gut leitenden Wasser-
leitungen aber meist nur in geschlossenen
Siedlungen zur Verfiigung. Wurden ab-
gelegene Hiuser aus einer Trafostation in
einem Ortskern versorgt, erbrachte die
Schutzerdung tiberhaupt keinen Schutz.

Die guten Erdungsverhiltnisse blieben
auch bestehen, als die ebenfalls mit Verbin-
dern versehenen Wasserleitungen aus duk-
tilem Guss aufkamen. Mit der Verbreitung
der Kunststoffrohre gingen sie jedoch
zusehends verloren.

Die Einfiihrung der Nullung

In den dreissiger Jahren bauten die
Elektrizititswerke ihre Netze allméihlich
auf die Normalspannung 220/380 V um.
Dies war nun auch Anlass, sich Gedanken
iber bessere Schutzmassnahmen gegen
indirektes Beriihren zu machen. Mehrheit-

lich entschied man sich fiir die Nullung. Die
im Jahre 1933 in Kraft gesetzte Starkstrom-
verordnung des Bundesrates verlangte, dass
in genullten Niederspannungsnetzen keine
Fehlerspannungen von mehr als 50 V auf-
treten durften oder, wenn dieser Grenzwert
nicht einhaltbar war, eine Ausschaltung
innerhalb von 5 Sekunden zu erfolgen habe.
Dies waren schwere Bedingungen fiir die
«steinreiche» Schweiz! Ausserdem hatte
der Nulleiter (PEN-Leiter) von Freileitun-
gen den gleichen Querschnitt wie die
dazugehorenden Polleiter (Aussenleiter)
aufzuweisen. In den Hausinstallationen
schloss man die schutzpflichtigen Metall-
teile an den PEN-Leiter an. Allgemein war
man liberzeugt, eine einwandfreie Schutz-
art gefunden zu haben. Die Erniichterung
erfolgte aber bald. Die Unfille und Briinde,
die auf unterbrochene PEN-Leiter in den
Verbraucheranlagen zuriickzufiihren wa-
ren, mehrten sich. Die Unterbruchsstellen
befanden sich meist im Bereich der kleinen
Leiterquerschnitte. Auch die -einfirbige
Leiterkennzeichnung (gelb) wirkte sich
unfallfordernd aus.

Es ist den Elektrizititswerken von Stadt
und Kanton Ziirich hoch anzurechnen, dass
sie sich vehement fiir den Nachzug des
zweifdrbigen Schutzleiters in den Haus-
installationen einsetzten. Die Werbung
hatte Erfolg. Man begann, systematisch die
dussersten Leitungsteile (¢ <6 mm?) mit
einem Schutzleiter zu versehen und den
bestehenden PEN-Leiter zum Neutralleiter
zu wandeln (Nullung Schema II, spiter
TN-C-S). Bei Neuinstallationen stand im
Rahmen der Vorschriften des SEV die
vollstindig getrennte Verlegung von Neu-
tral- und Schutzleiter im Vordergrund
(Nullung Schema I, spiter TN-S). Die
Neuerung erwies sich als grosser schutz-
technischer Erfolg (siehe auch [1]).

Um die erwihnten harten Nullungsbe-
dingungen in den Landnetzen einhalten zu
konnen, wurden in die Leitungsabginge
von Trafostationen sogenannte flinke Si-
cherungen eingesetzt. Mit dem Aufkom-
men leistungsstarker Motoren und Geriite
in der Landwirtschaft sprachen solche
Sicherungen aber gelegentlich zur Unzeit
an, so dass unliebsame Netzstrungen auf-
traten. Das Starkstrominspektorat sah sich
deshalb veranlasst, die Nullungsbedingun-
gen zu tberpriifen. Unter Zuhilfenahme der
Storungsstatistik des Verbandes Schweize-
rischer Elektrizititswerke (VSE) wurden
die Fehlerquellen und ihre sicherheitstech-
nischen Auswirkungen eingehend unter-
sucht. Es ergab sich, dass die zuldssige
Fehlerspannung am PEN-Leiter des Netzes
(nicht in Installationen) ohne erhohte Ge-
fahr auf 100 V angehoben werden konnte,
wobei eine sichere Ausschaltung im Fehler-
fall gewihrleistet sein musste. Diese Auf-
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fassung setzte sich durch und wurde in die
Starkstromverordnung aufgenommen. Im
tibrigen wurde das oft von Gegnern der
Nullung als gefihrlich angesehene Ein-
schleppen gefihrlicher Fehlerspannungen
vom Netz in die Installationen als dusserst
unwahrscheinlich nachgewiesen [5].

Bei den sicherheitstechnischen Ab-
wigungen spielten die Auswirkungen der
Erder auf ihre Umgebung beim Strom-
durchgang eine wichtige Rolle. Es waren
wiederum die Elektrizititswerke des Kan-
tons Ziirich, die durch eingehende Messun-
gen im Felde hieriiber Klarheit schafften.
Die entsprechenden Publikationen aus den
Jahren 1934 und 1951 [6; 7] haben heute
noch Giiltigkeit und diirfen deshalb als
Grundlagendokumente angesehen werden.

Der Fehlerstrom-Schutzschalter
hélt Einzug

Die iibrigen im Artikel von G. Biegel-
meier [1] aufgefiihrten Schutzsysteme
gelangten auch in der Schweiz zur An-
wendung. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-
Schalter) wurden bereits vor rund 15 Jahren
als Zusatzschutz in die Vorschriften des
SEV aufgenommen. Jahre vorher nahm der
SEV an den ersten im Handel erhiltlichen
Schaltern eingehende Uberpriifungen vor,
die zu verschiedenen Verbesserungen An-
lass gaben. Unter dem Eindruck der kurz-
schlussdhnlichen Fehlérstrome, die sich bei
den durchverbundenen Wasserleitungen
und den in den Fehlerstromkreis einbezo-
genen metallenen Kabelminteln ergaben,
gelang es vor allem, in den Normen erhohte
Ausschaltleistungen zu verankern.

Das Isolations-Uberwachungssystem ge-
langte praktisch nur in den von Erde isoliert
betriebenen Stromkreisen, vor allem Steu-
erstromkreisen, zur Anwendung. In auto-
matisierten Fertigungsstrassen der Indu-
strie konnten damit Isolationsdurchbriiche
erfasst werden, bevor es zu einer Betriebs-
storung kam. Brown-Boveri brachte vor
vielen Jahren auch einen Fehlerspannungs-
Schutzschalter in den Handel, der sich
jedoch nicht bewihrte. Durch Unachtsam-
keiten oder Gegebenheiten am Einbauort
wurde namlich oft der Spannungsabgriff
tiberbriickt.

Noch einige Worte zu den Steckvorrich-
tungen: Als die ersten beweglichen Elektro-
gerite aufkamen, schuf man eine zweipolige
Steckdose mit einem Schutzleiterstift. Der
zugehorige Stecker enthielt somit eine
Schutzleiter-Kontaktbiichse. Da seine bei-
den Kontaktstifte den gleichen Abstand wie
jene der Stecker ohne Schutzkontakt auf-
wiesen, liess er sich auch in die Steckdosen
ohne Schutzkontakt einfiihren. Dieser gra-
vierende Normungsfehler war an zahlreichen
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tragischen Unfillen mitschuldig. Der Fehler
konnte erst nach vielen Jahren, nach dem
Auslaufen einer Ubergangsldsung, endgiil-
tig behoben werden. Heute besitzt die
Schweiz wohl eines der vorteilhaftesten und
elegantesten Steckkontaktsysteme zum An-
schluss von 220-V-Geriten (Stecker mit drei
Stiften, Steckdose mit drei Buchsen, Steck-
dose ohne Schutzkragen im Wohnbereich).

Heutiger Stand in der Schweiz

Durch die relativ dichte Besiedlung und
in Anbetracht dessen, dass die Niederspan-
nungsnetze immer mehr verkabelt werden,
hat sich in der Schweiz die Nullung, dank
ihrer Vorteile, immer mehr durchgesetzt. In
den wenigen Fillen, wo noch die Schutz-
erde angewendet wird, stellt die durchver-
bundene metallische Wasserleitung prak-
tisch keine reine Schutzerdungsfunktion
mehr dar. Die Wasserleitung iibernimmt in
diesem Falle eigentlich die Rolle des PEN-
Leiters bei der Nullung. Man spricht
deshalb von einer «verkappten Nullung».

Beide Schutzarten sind heute in der
Schweiz zugelassen. Einzig die Mischung
im gleichen Netz ist nicht zuléssig. Deshalb
hat sich auch die Nullung mit einem Anteil
von {iber 95% durchgesetzt. Falls neu
Schutzerdungen angewendet werden, miis-
sen diese dem Stand der Technik entspre-
chen. Wie in den Cenelec-Dokumenten IEC
364 beschrieben, muss beim Ubergang Netz/
Installation generell ein 300- bzw. 500-mA-
Fehlerstrom-Schutzschalter montiert werden.

Fazit: Nullung und Fehlerstrom-
Schutzschalter erganzen sich optimal

Die Erfahrungen mit den Schutzmass-
nahmen in der Schweiz fiihren zu &hnli-
chen Schlussfolgerungen, wie sie bereits
G. Biegelmeier in seinem Artikel [1] darge-
stellt und begriindet hat: fiir den grundsitz-

Niederspannungsanlage.n‘i

lichen Fehlerschutz sollte generell die
Nullung (Neutralleiter-Schutzerdung) und
fiir den Zusatzschutz der FI-Schalter vorge-
sehen werden. Die alte Schutzerdung kann
nidmlich heute, im Zeitalter des Kunststof-
fes, weniger denn je befriedigen. Versagt
ein FI-Schalter, so vermag die Nullung die
verlorengegangene Schutzwirkung weit-
gehend aufzufangen. Hingegen bietet die
Schutzerdung nur in Ausnahmefillen einen
Schutz gegen Unfille und Brénde.

Im erwdhnten Artikel wird schliesslich
dargelegt, dass die Grenzen fiir geféhrliche
Beriihrungsspannungen fiir - Gleichstrom
schon bei 90 und 45 V liegen, also unter den
in IEC 364 angegebenen Grenzwerten von
120 und 60 V. Die Argumente fiir eine
Herabsetzung dieser Grenzwerte sind ein-
leuchtend und richtig; dennoch wird das
heutige Gefahrenrisiko in der Schweiz als
relativ klein angesehen, da die Anwendun-
gen mit Gleichstromanlagen selten und
sehr begrenzt sind.
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I'interrupteur différentiel.

Besoin de révision des normes
des installations a basse tension

Pour les professionnels de I’installation, les documents actuels CEI 364 qui, en
Suisse, se refletent dans les normes des installations a basse tension de ’ASE (NIBT,
ASE 1000-3) sont tres difficiles a comprendre et plutdt mal adaptés a la pratique. Leur
nouvelle rédaction urgente par les comités de normalisation internationaux
compétents s’impose. Dans I’intérét d’un usage slr de 1'électricité il faut le mieux
possible prendre en compte les expériences de longue date dans ce domaine et les
possibilités techniques actuelles. Les expériences avec les mesures de protection en
Suisse conduisent a des conclusions semblables, comme G. Biegelmeier les a déja .
présentées et justifiées dans un article [1]: pour la protection de base contre les défauts
il faut généralement prévoir la mise au neutre et pour la protection additionnelle

49



	Revisionsbedürftige Niederspannungs-Installationsnormen : die Entwicklung der Schutzmassnahmen gegen gefährliche Berührungsströme war und ist in der Schweiz eine Daueraufgabe

